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AA..  GGeesseettzzlliicchhee  VVeerrppfflliicchhttuunngg
zzuurr  MMeelldduunngg  ppoossttmmoorrttaalleerr
ppootteennttiieelllleerr  OOrrggaannssppeennddeerr
uunndd  zzuurr  äärrzzttlliicchheenn
ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt  bbeeii  ddeerr
OOrrggaanneennttnnaahhmmee  ((§§1111  [[11;;  44]]))

„Die Entnahme von vermittlungs-
pflichtigen Organen einschließlich der
Vorbereitung . . . ist gemeinschaftliche
Aufgabe der Transplantationszentren
und der anderen Krankenhäuser . . .“

„Die Transplantationszentren und die
anderen Krankenhäuser sind verpflich-
tet, untereinander und mit der Koordi-
nierungsstelle zusammenzuarbeiten. Die
Krankenhäuser sind verpflichtet, den
endgültigen, nicht behebbaren Ausfall
der Gesamtfunktion des Großhirns, des
Kleinhirns und des Hirnstamms von Pati-
enten, die nach ärztlicher Beurteilung als
Spender vermittlungspflichtiger Organe
in Betracht kommen . . .“ der Koordinie-
rungsstelle mitzuteilen.

Sinngemäß sollte die Verpflichtung
zur Meldung postmortaler potentieller

Spender auch nach irreversiblem Herz-
stillstand sowohl in Krankenhäusern wie
in Instituten der Rechtsmedizin und der
Pathologie wahrgenommen werden, da
dann Hornhaut, Herzklappen und andere
Gewebe zur Transplantation entnommen
werden können.

Der folgende Text befaßt sich nur mit
der Zusammenarbeit von Intensivstatio-
nen, Transplantationszentren und der
Koordinierungsstelle bei der postmorta-
len Organentnahme.

BB..  OOrrggaanniissaattoorriisscchhee
HHiinnwweeiissee  zzuurr
ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt

Um die gesetzliche Verpflichtung er-
füllen zu können, müssen Träger wie Ärz-
te eines jeden Krankenhauses mit einer
Intensivstation die entsprechenden Vor-
aussetzungen schaffen. Für jede Intensiv-
station soll ein ihren Gegebenheiten an-
gepaßtes einheitliches Vorgehen festge-
legt werden. Neue Mitarbeiter müssen im
Rahmen der Diensteinführung über die

jeweiligen Einzelheiten informiert wer-
den und die Kenntnisnahme schriftlich
bestätigen. 

Zur Feststellung des Hirntodes gemäß
den Richtlinien der Bundesärztekammer
stehen jederzeit rufbereite Konsiliardien-
ste zur Verfügung. Sie können über die
Organisationszentralen der Koordinie-
rungsstelle gerufen werden.

Die Eignung von Organen für eine
Transplantation ergibt sich aus der
Anamnese der Vorerkrankungen und aus
verschiedenen Befunden (Einzelheiten
siehe unten). Konsile – noch ohne per-
sönliche Daten – mit transplantationsme-
dizinisch erfahrenen Ärzten können
Fehleinschätzungen und Belastungen
vermeiden helfen und sollen die Explan-
tation nicht transplantabler Organe ver-
hüten.

Vor einem Gespräch mit Angehörigen
über eine postmortale potentielle Or-
ganspende müssen sowohl die Vorausset-
zungen der Hirntodfeststellung und das
klinische Syndrom des Hirntodes von we-
nigstens einem Arzt nachgewiesen als
auch die medizinischen Kriterien einer
postmortalen Organspende geprüft sein.

B U N D E S Ä R Z T E K A M M E R

Bekanntmachungen

Empfehlungen für die Zusammenarbeit zwischen
Krankenhäusern und Transplantationszentren

bei der postmortalen Organentnahme

VVoorrwwoorrtt

Das Transplantationsgesetz verpflichtet die Kranken-
häuser zur Meldung potentieller Organspender an die
Transplantationszentren, sofern die medizinischen Voraus-
setzungen gemäß den „Richtlinien zur Feststellung des
Hirntodes“ erfüllt sind. Dabei sind die Anforderungen an

die Organentnahme zum Schutz des Organempfängers zu 
beachten.

Die vielfachen Verknüpfungen der gesetzlichen Vorga-
ben waren Anlaß für die Ständige Kommission Organtrans-
plantation, die zu beachtenden Anforderungen an alle in
diesem Bereich tätigen Ärzte in den nachfolgenden Emp-
fehlungen zusammenzufassen.

Prof. Dr. med. Jörg-Dietrich Hoppe Prof. Dr. jur. Dr. med. h. c. H.-L. Schreiber
Präsident der Bundesärztekammer Vorsitzender der Ständigen Kommission
und des Deutschen Ärztetages Organtransplantation der Bundesärztekammer



Gegebenenfalls kann im Gespräch
mit den Angehörigen darauf hingewie-
sen werden, daß über eine postmortale
Organspende erst nach erneuter und ge-
trennter Untersuchung durch einen
zweiten, eventuell von auswärts hinzu-
gezogenen Arzt entschieden werden
könne und müsse. Dadurch wird den
Angehörigen auch Zeit zum Nachden-
ken wie zur Besprechung innerhalb der
Familie, mit dem Krankenhausseelsor-
ger oder einer anderen Vertrauensper-
son gelassen.

Die Organisationszentralen der Koor-
dinierungsstelle können die jeweils ver-
einbarten Aufgaben zur Vorbereitung
von Organentnahmen einschließlich der
Hilfe beim Gespräch mit den Angehöri-
gen übernehmen.

CC..  MMeeddiizziinniisscchhee
VVoorraauusssseettzzuunnggeenn  eeiinneerr
ppoossttmmoorrttaalleenn  OOrrggaannssppeennddee
uunndd  „„zzuumm  SScchhuuttzz  
ddeerr  OOrrggaanneemmppffäännggeerr
eerrffoorrddeerrlliicchhee  MMaaßßnnaahhmmeenn““
((§§ 1166  [[11;;  44]]))

Der Todesnachweis des potentiellen
Organspenders muß nach den von 
der Bundesärztekammer festgelegten
„Richtlinien zur Feststellung des Hirn-
todes“ erfolgen. Die Qualifikationsan-
forderung an die beiden Untersucher –
mehrjährige Erfahrung in der Intensiv-
behandlung schwerer Hirnschädigungen
– und die Vorschriften zur Protokollie-
rung sind zu beachten.

Medizinische Ausschlußkriterien ei-
ner postmortalen Organspende sind ma-
ligne Tumoren und Systemerkrankun-
gen, die nach üblichem medizinischem
Standard noch nicht als geheilt gelten
können, bestimmte übertragbare Infekti-
onskrankheiten und ärztlich allgemein
bekannte spezielle Infektionsrisiken.
Ausnahmen und Einzelheiten sind
gemäß dem jeweiligen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand in Konsensuspapieren
geregelt.

Bevor „der Tod des möglichen Or-
ganspenders festgestellt ist“ (§ 7), dürfen
nur seine aktuell behandelnden Ärzte
vom Hausarzt und von früher behandeln-
den Ärzten anamnestische Daten erfra-
gen. Nach der Todesfeststellung „sind
Ärzte, die den möglichen Organspender
wegen einer dem Tod vorausgegangenen
Erkrankung behandelt hatten, zur Aus-
kunft verpflichtet (gegenüber) dem Arzt,
der eine Organentnahme . . . beabsichtigt
oder (gegenüber) der von der Koordinie-
rungsstelle . . . beauftragten Person . . .

soweit dies erforderlich ist . . . (für die)
beabsichtigte Organentnahme . . . Die
Auskunft soll für alle Organe, deren Ent-
nahme beabsichtigt ist, zusammen einge-
holt werden.“ (§ 7)

Die für die Entscheidung über eine
postmortale Organspende wichtigen Be-
funde ergeben sich im wesentlichen aus
den Untersuchungen für die Intensivbe-
handlung. Weitere Untersuchungen dür-
fen erst nach der Todesfeststellung durch
Hirntodnachweis und nach Zustimmung
zur postmortalen Organspende erfol-
gen.

DD..  ZZuussttiimmmmuunngg  aallss
VVoorraauusssseettzzuunngg  eeiinneerr
ppoossttmmoorrttaalleenn  OOrrggaannssppeennddee
((§§ 33,,  §§ 44))

Gespräche mit Angehörigen über ei-
ne postmortale potentielle Organspende
lassen sich nicht normieren; gesetzliche
Vorschriften müssen aber beachtet wer-
den (§ 3, § 4):

1. Organspendeausweis oder 
andere schriftliche Erklärung 
des toten potentiellen 
Organspenders (§ 3 [1]):

„Die Einwilligung und die Übertra-
gung der Entscheidung können vom voll-
endeten 16., der Widerspruch kann vom
vollendeten 14. Lebensjahr an erklärt
werden.“ (§ 2 [2])

Schriftliche Willensäußerungen eines
entscheidungsfähigen Menschen für den
Fall seines Todes, die medizinisch und
rechtlich ausgeführt werden können, ver-
pflichten Angehörige und Ärzte. Trotz-
dem sollte der Arzt individuell prüfen, ob
eine medizinisch mögliche und rechtlich
zulässige Organentnahme gegen den Wil-
len von Angehörigen menschlich vertret-
bar ist.

Über „die beabsichtigte Organent-
nahme hat der Arzt den nächsten An-
gehörigen des Organspenders zu unter-
richten“ (§ 3 [3]). Grundsätzlich soll die
Information genau und umfassend sein.
Der Gesprächspartner sollte aber rück-
sichtsvoll gefragt werden, welche Einzel-
heiten er wirklich wissen will.

2. Fehlende schriftliche 
Erklärung des toten potentiellen
Organspenders (§ 4 [1]):

Der nächste Angehörige des verstor-
benen Menschen „ist zu befragen, ob ihm

von diesem eine Erklärung zur Organ-
spende bekannt ist“ (§ 4 [1]).

Auch eine mündliche Äußerung des
verstorbenen Menschen bindet An-
gehörige wie Ärzte. Obwohl der Arzt nur
mit den Angehörigen sprechen kann, die
zu ihm kommen oder notfalls telefonisch
erreichbar sind, muß er gegebenenfalls
auf ihre vom Gesetz festgesetzte „Rang-
folge“ – Ehegatte, volljährige Kinder, El-
tern oder Vormund oder Pfleger, volljäh-
rige Geschwister, Großeltern – hinwei-
sen. Der – mit der jüngsten Äußerung des
verstorbenen Menschen begründete –
Einwand eines einzigen „gleichrangigen
Angehörigen“ kann also den Ausschlag
geben.

3. Fehlende schriftliche und
mündliche Äußerung des toten
potentiellen Organspenders 
(§ 4 [1, 2]):

Der „nächste Angehörige“ entschei-
det über die postmortale Organspende.
„Der nächste Angehörige ist nur dann zu
einer Entscheidung befugt, wenn er in
den letzten zwei Jahren vor dem Tod des
möglichen Organspenders zu diesem per-
sönlich Kontakt hatte. Der Arzt hat dies
durch Befragung des Angehörigen fest-
zustellen.“ (§ 4 [2])

„Der Angehörige hat bei seiner Ent-
scheidung einen mutmaßlichen Willen
des möglichen Organspenders zu beach-
ten. Der Arzt hat den Angehörigen hier-
auf hinzuweisen“ (§ 4 [1]). Dieser Hin-
weis hilft erfahrungsgemäß Angehörigen
bei ihrer Entscheidung. Der „mutmaßli-
che Wille des möglichen Organspenders“
läßt sich unter anderem aus seinen ver-
gleichbaren früheren Äußerungen und
aus seiner am besten den Angehörigen
bekannten allgemeinen Lebenseinstel-
lung erschließen.

Der Arzt muß alles ihm Mögliche ver-
suchen, um den nach der „Rangfolge“
(§ 4 [2]) entscheidenden Angehörigen zu
erreichen. Welche Zeit des Wartens dafür
„angemessen“ ist, hängt von der Gesamt-
heit der Umstände ab und sollte auch mit
den erreichbaren Angehörigen verein-
bart werden.

4. Fehlende schriftliche und
mündliche Äußerung des toten
potentiellen Organspenders und
fehlende Gesprächsmöglichkeit
mit Angehörigen:

In dieser Lage ist eine Organentnah-
me zur Transplantation rechtlich unzuläs-
sig. !
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EE..  AAnnffoorrddeerruunnggeenn  aann  ddiiee
EExxppllaannttaattiioonn  ((§§ 66,,  §§1166  [[11;;  44]]))

Die Explantation hat sowohl die
Würde des toten Organspenders zu be-
achten als auch eine Schädigung der zur
Transplantation vorgesehenen Organe
zu vermeiden. Beide Forderungen wer-
den durch das standardisierte chirur-
gische Vorgehen erfüllt. Der erforderli-
che Schutz des Organempfängers vor
der Übertragung maligner Tumor- und
Systemerkrankungen sowie vor inkura-
blen Infektionen ist – soweit überhaupt
möglich – durch die Konsile zur
grundsätzlichen Eignung der Organe für
eine Transplantation zu gewährleisten.

„Die Konservierung, Aufbereitung,
Aufbewahrung und Beförderung der 

Organe . . . zu einer Übertragung“ ist in 
den Konsensuspapieren dem Erkenntnis-
stand der Wissenschaft angepaßt.

FF..  DDookkuummeennttaattiioonnss--
vveerrppfflliicchhttuunnggeenn  
((§§ 33,,  §§ 44,,  §§ 55,,  §§ 1166))

Die Auskünfte zur Anamnese, die
über die Eignung der Organe zur Trans-
plantation entscheidenden Befunde, be-
sonders die „zum Schutz der Organemp-
fänger“ überprüften Daten sind zu doku-
mentieren. Der Arzt ist verpflichtet, die
personellen und sachlichen Einzelheiten
seines Gespräches mit den Angehörigen
über eine postmortale Organspende (§ 4
[4]) sowie den „Ablauf und Umfang der

Organentnahme (§ 3 [3]) aufzuzeich-
nen“. Angehörige müssen ihre Auskünf-
te und Entscheidungen nicht selbst unter-
schreiben, haben aber wie die mit der
Entscheidung beauftragte Person (§ 2
[2]) ein Anrecht auf Einsichtnahme in die
ärztlichen Aufzeichnungen sowohl über
das Gespräch (§ 4 [4]) wie über die
Organentnahme und können dazu „eine
Person ihres Vertrauens hinzuziehen“
(§ 3 [3]). Darüber hinaus ist ihnen „Ge-
legenheit zu geben zur Einsichtnahme“ 
in das Protokoll der Todesfeststellung.
Auch dazu „können sie eine Person ihres
Vertrauens hinzuziehen“ (§ 5 [2]).

Wissenschaftlicher Beirat 
der Bundesärztekammer
Herbert-Lewin-Straße 1
50931 Köln

6. Fortbildungsseminar der Bundesärztekammer 
vom 17. bis 25. September 1999 in Würzburg

Palliativmedizin
im ambulanten und stationären Bereich

Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin 

(17. bis 18. September 1999)

Moderation: Prof. Dr. Eberhard Klaschik
Referenten: Prof. Dr. Eberhard Aulbert, Ev. Waldkran-
kenhaus Spandau, Dr. Dietmar Beck, Dipl.-Psych. Dirk
Bodo Eggebrecht, Dr. Franz Bernhard Ensink, Dr. Gerd
Gunnar Hanekop (alle Universität Göttingen), Dr. Tho-
mas Binsack, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder,
München, Harlaching/München, Martina Kern, Prof. Dr.
Eberhard Klaschik, Dr. Friedemann Nauck/alle Malteser
Krankenhaus Bonn-Hardtberg
Die Palliativmedizin wird häufig als eine neue medizinische
Disziplin beschrieben. Das ist sie nicht. Sie ist wahrschein-
lich die älteste, denn früher gab es nur bei sehr wenigen Er-
krankungen einen kurativen Ansatz. Neu sind die medizi-
nischen und wissenschaftlichen Fortschritte der letzten
Jahrzehnte in der Symptomkontrolle, insbesondere bei der
Schmerztherapie, und Erkenntnisse von elementaren Be-
dürfnissen Schwerstkranker und Sterbender. Zu unver-
zichtbaren Schwerpunkten wurden Kommunikation, Mit-
menschlichkeit, Teamarbeit und der Mensch in seiner ganz-
heitlichen Dimension.

Behandelt werden:
• Palliativmedizin, Schmerztherapie, Ethik, 

Symptomkontrolle
• Palliativmedizin, Psychosoziale Betreuung, 

Krankenpflege
• Symptomkontrolle in der Finalphase, Trauer

Die vorherige Anmeldung ist erforderlich. 

Das detaillierte Programm erhalten Sie bei der Bundes-
ärztekammer, Dezernat Fortbildung und Gesundheitsför-
derung, Postfach 41 02 20, 50862 Köln, Tel 02 21/40 04-
4 15, -4 16, -4 17, Fax -3 88, E-Mail: cme@baek.dgn.de

6. Fortbildungsseminar der Bundesärztekammer 
vom 17. bis 25. September 1999 in Würzburg

Asthmaschulung für 
Ärztinnen/Ärzte und Therapeuten

Baustein zum Zertifikat „Asthmaschuler“
(20. bis 24. September 1999)

Leitung: Dipl.-Psych. Gitta Brockmann, Kinderhospital
Osnabrück, Dipl.-Psych. Monica Poth, Medizinische Hoch-
schule Hannover, Dr. Robert E. Wegner, M.S.P., Vestische
Kinderklinik der Universität Witten-Herdecke, – Dozen-
ten an der Asthma-Akademie Luftiku(r)s e.V. am Kinder-
hospital Osnabrück –

Die Teilnahme an diesem Kurs entspricht der theoreti-
schen Ausbildung zum Asthmatrainer, wie sie derzeit an
fünf Asthma-Akademien in Deutschland durchgeführt
wird. Die Ausbildung zum „Asthmaschuler“ umfaßt außer-
dem einen praktischen Teil, bestehend aus einer Hospitati-
on an einer anerkannten Schulungseinrichtung und der
Durchführung einer eigenen Schulung unter Supervision.
Seit Ende 1994 ist es für qualifizierte Schuler, die in ei-
nem interdisziplinären Team zusammenarbeiten, möglich,
Asthmaschulungskurse mit den Krankenkassen auf Ho-
norarbasis abzurechnen.

Zielgruppe: Interessierte Ärztinnen und Ärzte sowie An-
gehörige von Fachberufen im Gesundheitswesen, insbe-
sondere Psychologen, Sporttherapeuten und Krankengym-
nasten.

Zur Vorbereitung auf die „Asthmaschulung“ erhalten die
Teilnehmer folgende Fachbücher: „Der Luftikurs“, „Fami-
lienorientiertes Asthmatraining“, „Betreuung asthma-
kranker Kinder im sozialen Kontext“.

Die vorherige Anmeldung ist erforderlich. 

Das detaillierte Programm erhalten Sie bei der Bundes-
ärztekammer: Dezernat Fortbildung und Gesundheitsför-
derung, Postfach 41 02 20, 50862 Köln, Tel 02 21/40 04-
4 15, -4 16, -4 17, Fax -3 88, E-Mail: cme@baek.dgn.de


